
Wahrnehmung

um einen bestimmten Ort, an dem 
sich ein kriminalistisch relevantes 
Ereignis vollzog, vorbereitet oder ver
sucht wurde (-> Ereignisort), in
nerhalb dessen Personen die Möglich
keit haben, —► Wahrnehmungen ver
schiedener Art (optische, akustische, 
odorologische und haptische) zu ma
chen. Die Art des Ereignisses, die 
meteorologischen Bedingungen und 
die Bebauung bzw. Bewachsung des 
Ereignisorts bestimmen das Ausmaß 
der Wahrnehmungen und den Um
fang des W. Optische Wahrnehmun
gen über bestimmte Details sind nur 
innerhalb einer begrenzten Entfer
nung auch bei guten Sichtverhältnis
sen möglich. Der Bereich der 
akustischen und odorologischen 
Wahrnehmungen ist weitgehend von 
der Intensität ihrer Erscheinungen im 
Zusammenhang mit dem Ereignis 
abhängig. Die Wahrnehmung be
stimmter, für die Aufklärung der 
Straftat interessierender Gerüche 
(Gas, Brandgeruch usw.) ist beson
ders von der Windstärke und -rich- 
tung abhängig. Haptische Wahrneh
mungen erfolgen fast ausschließlich 
im unmittelbaren Kontakt mit dem 
kriminalistisch relevanten Ereignis. 
Eine Ausnahme bildet die Fortpflan
zung einer Druckwelle, die meist mit 
einer akustischen Wahrnehmung ein
hergeht, die auch über eine größere 
Entfernung verspürt bzw. wahr
genommen wird. Die Exaktheit der 
Wahrnehmungen unterliegt objekti
ven und subjektiven Faktoren. 
Objektive Faktoren sind die Umwelt
einflüsse sowie zeitbegrenzte Wahr
nehmbar keitsbedingungen. Subjek
tive Faktoren sind der physische und 
psychische Zustand, die Leistungs
fähigkeit und Beobachtungsgabe der 
wahrnehmenden Person. Der W. ist 
entsprechend der vorhandenen Be
dingungen zu bestimmen, wobei auch 
die Zugangs- und Abgangswege 
(Fluchtrichtung) der Täter miterfaßt

werden können. —> Ermittlung im 
Wahrnehm barkeits bereich

Wahrnehmung: Aufnahme und Ver
arbeitung von Umweltreizen mittels 
der Sinnesorgane, welche Informatio
nen transportieren. Kernstück der W. 
ist die Widerspiegelung eines Aus
schnitts aus der objektiv-realen Um
gebung mit den Sinnesorganen, um
faßt jedoch zugleich die geistigen 
Prozesse mit, die am Zustandekom
men des subjektiven Abbilds der 
objektiven Realität einschließlich 
hierbei möglicherweise auftretender 
Diskrepanzen beteiligt sind. W. im 
Zusammenhang mit Straftaten oder 
anderen kriminalistisch relevanten 
Ereignissen sind Grundlage, Voraus
setzung, aber auch Gegenstand für 
die kriminalistische Ermittlungs- und 
U ntersuchungstätigkeit.
Von der Fähigkeit der Aufnahmever
arbeitung und Wiedergabe von W. 
sowie deren Objektiver Bewertung 
hängen im entscheidenden Maße die 
Qualität —► kriminalistischer Er
kenntnisprozesse und damit richtige 
operative Entscheidungen, die Bil
dung von -> Versionen und Unter
suchungsrichtungen, die —► Beweis
würdigung u. a., ab. Jeder Kriminalist 
muß in der Lage sein, eigenständig, 
der objektiven Realität adäquate W. 
machen zu können (z.B. bei —► Er- 
eignisortbesich tigungen, Tatortunter
suchungen, Suche und Sicherung von 
-> Spuren und -» Beweismitteln). 
Seine Wahrnehmungsfähigkeit kann 
durch zielgerichtetes Training weiter 
gefestigt und gesteigert werden. Die 
Anwendung von naturwissenschaft
lich-technischen Verfahren und Me
thoden in der —> kriminalistischen 
Untersuchung schafft Voraussetzun
gen, die Möglichkeiten der natürlich
sinnlichen W. des Menschen zu er
weitern. Darüber hinaus muß der 
Kriminalist befähigt sein, die W. an
derer Personen zu Straftaten o. a.
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